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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Am 17. Mai nahm das Volk den Bundesbeschluss mit 953'173 Ja zu 947'493 Nein äusserst
knapp an. Am deutlichsten fiel die Zustimmung im Kanton Luzern mit 58% aus, am
deutlichsten war die Ablehnung im Jura mit 56% Nein. Die in der Geschichte der
nationalen Volksabstimmungen zweitkleinste Differenz zwischen der Anzahl Ja- und
Nein-Stimmen (5780) löste Hunderte von Beschwerden mit der Forderung einer
Neuauszählung aus. Da aber nirgendwo konkrete Unregelmässigkeiten moniert wurden,
blieben sie erfolglos. Gemäss der Vox-Analyse waren die Zweifel an der Datensicherheit
bei einer zentralen Speicherung der Passinformationen das wichtigste Motiv für die
Nein-Stimmenden gewesen. Unterschiede im Stimmverhalten liessen sich kaum
feststellen. So opponierten Junge, trotz des Einsatzes der Jungparteien nicht mehr
gegen die neuen Pässe als ältere Personen, und auch die Bildung und die Sprachregion
spielten keinen Einfluss.

Abstimmung vom 17. Mai 2009

Beteiligung: 45,2%
Ja: 953'173 (50,1%) 
Nein: 947'493 (49,9%)

Parolen: Ja: FDP, CVP (2)*, EVP (1)*, BDP; economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SVP (2)*, SP (1)*, GP, CSP, EDU, SD, Lega, FPS, PdA; Travail.Suisse. 
Stimmfreigabe: GLP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2009
HANS HIRTER

Die zunehmende Nutzung von privaten Kameras, insbesondere von Smartphones,
Dashcams, Drohnen und Datenbrillen, ist im Hinblick auf den Datenschutz sowie den
Schutz der Privatsphäre im öffentlichen Raum problematisch. Diesem Thema trug der
Ständerat in der Frühjahrssession 2015 mit der Annahme eines Postulats Comte (fdp,
NE) Rechnung, welches den Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die Risiken der
Nutzung von privaten Kameras und entsprechende Lösungsvorschläge auszuarbeiten.
Der Bericht soll in die nächste Revision des Bundesgesetzes über den Datenschutz
einfliessen. Im Nationalrat wurde ein gleichlautendes Postulat (14.4137), eingereicht
durch die FDP-Fraktion, ebenfalls angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 19.03.2015
KARIN FRICK

Die Fraktion der FDP befürchtete, dass es im Nachgang der Revision des
Bundesgesetzes über den Datenschutz sowie des Inkrafttretens der EU-
Datenschutzgrundverordnung zu Doppelspurigkeiten im Datenschutz kommen werde,
weil die Datenschutzaufsichten der EU und der Schweiz nicht aufeinander abgestimmt
seien. Wenn in der Schweiz niedergelassene Personen Daten von Personen bearbeiten,
die sich in der EU befinden, fällt diese Datenbearbeitung auch in den
Anwendungsbereich der EU-Verordnung. Dadurch unterstünden Schweizer
Unternehmen mit Kunden im EU-Raum nicht mehr nur der Aufsicht des EDÖB, sondern
auch jener aller betroffenen EU-Datenschutzbehörden, was gerade in puncto
Meldepflichten einen erheblichen, unnötigen Mehraufwand mit sich bringe. In einer
Motion forderte die FDP-Fraktion den Bundesrat auf, mit der EU Sondierungsgespräche
zu führen mit dem Ziel, die Anwendung des jeweils geltenden Datenschutzrechts zu
koordinieren. Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme, dass eine effiziente
Zusammenarbeit in diesem Bereich sowohl im Interesse der Schweizer Behörden als
auch der Behörden der EU liegen müsse und signalisierte auch seine Bereitschaft zur
Aufnahme solcher Sondierungsgespräche mit der EU. Im Nationalrat erfuhr der Vorstoss
in der Wintersession 2016 stillschweigende Zustimmung. 3

MOTION
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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Die Motion der FDP-Fraktion „Gegen Doppelspurigkeiten im Datenschutz“ brachte,
nachdem sie im Dezember 2016 vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, auch im Ständerat keinen Diskussionsbedarf mit sich. Die SPK-SR erwägte in ihrer
Vorberatung einzig, dass sie sich den Ausführungen des Bundesrates anschliesse und
beantragte einstimmig die Annahme der Motion. In der Frühjahrssession 2017 hiess die
Ständekammer den Vorstoss diskussionslos gut. Der Bundesrat muss nun mit der EU
Sondierungsgespräche über Zuständigkeiten im Datenschutz aufnehmen. 4

MOTION
DATUM: 27.02.2017
KARIN FRICK

In der digital vernetzten Welt, in der wir leben, müsse auch die öffentliche Verwaltung
die Chancen der Digitalisierung nutzen und Doppelspurigkeiten bei der Datenerhebung
beseitigen, forderte die FDP-Fraktion in einer Motion. Unternehmen sollen von
Statistik- und Kontrollaufwand entlastet werden, indem sie nicht die gleichen
Informationen an verschiedene Behörden liefern müssen. Aus diesem Grund soll der
Bundesrat dafür sorgen, dass die Koordination zwischen dem Bundesamt für Statistik
und den anderen Bundesämtern sowie Kantons- und Gemeindebehörden verbessert
wird. In seiner Stellungnahme erachtete der Bundesrat die Stossrichtung der Motion als
mit den Zielen der Strategie Digitale Schweiz und der E-Government-Strategie
vereinbar. Er teile das Anliegen, den Aufwand bei der Abwicklung von
Behördengeschäften zu reduzieren, und beantragte die Motion folglich zur Annahme.
Nachdem die Motion vom Nationalrat im März 2017 diskussionslos angenommen worden
war, stimmte ihr im Sommer auch der Ständerat auf Antrag seiner einstimmigen WBK
stillschweigend zu. 5

MOTION
DATUM: 13.06.2017
KARIN FRICK

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 6

Mit einer im März 2017 eingereichten Motion wollte die FDP-Fraktion die elektronische
Identität und damit auch den landesweiten Bürokratieabbau vorantreiben. Sie stellte
in dem Vorstoss drei konkrete Forderungen an den Bundesrat, die er bei der
Erarbeitung des E-ID-Gesetzes berücksichtigen soll. Damit die Systeme vielseitig
einsetzbar sind, soll erstens die Interoperabilität durch offene Schnittstellen –
beispielsweise zum Identitätsverbund Schweiz, zu den Kantonen und Gemeinden, aber
auch zum Ausland – gewährleistet werden. Zweitens soll der Bundesrat
Sicherheitsstandards für die Dienstleistungsanbieter definieren und als Kontrollinstanz
deren Einhaltung überwachen. Da die elektronische Identität echten Nutzen für
Privatpersonen, Unternehmen und den Bund mit sich bringe, sei dem Projekt drittens
die entsprechende Priorität einzuräumen, sowohl im Hinblick auf eine zeitnahe
Umsetzung als auch bezüglich einer sichergestellten Finanzierung der
verwaltungsinternen Vorleistungen. In der Herbstsession 2017 behandelte der
Nationalrat den Vorstoss, der von der SVP-Fraktion mit dem Argument bekämpft wurde,
dass der Staat bei der Herausgabe der elektronischen Identität nicht nur eine
Kontrollfunktion innehaben, sondern diese als hoheitliche Aufgabe selbst übernehmen
sollte. Nachdem Bundesrätin Simonetta Sommaruga jedoch versichert hatte, dass diese
Motion keinen Einfluss auf die Frage nach der staatlichen oder privaten Einführung der
elektronischen Identität habe, wurde die Bekämpfung eingestellt und die Motion
stillschweigend angenommen. 7

MOTION
DATUM: 20.09.2017
KARIN FRICK

Die Vernehmlassung zum E-ID-Gesetz zeigte, dass das Vorhaben, klare Regeln für
einen staatlich anerkannten, überprüfbaren und eindeutigen digitalen
Identitätsnachweis festzulegen, grundsätzlich begrüsst wird. Einzig die SVP lehnte das
Vorhaben des Bundesrates ab. Wenn die E-ID nicht – wie von der SVP gewünscht – vom
Staat herausgegeben werde, solle der Bund auch von jeglicher Verantwortung in Bezug
auf die E-ID absehen und es allein dem Markt überlassen, welches System zur digitalen
Identifizierung sich durchsetzen werde. Die Rolle des Staates war denn auch bei den
anderen Vernehmlassungsteilnehmern der umstrittenste Punkt des Vorentwurfs. Der
Bundesrat hatte vorgesehen, dass der Staat lediglich die Kernaufgaben bei der
Ausstellung der digitalen Identität – also die amtliche Prüfung und Bestätigung der
Existenz einer Person und ihrer Identitätsmerkmale – übernimmt, nicht jedoch die
Entwicklung und Ausstellung der konkreten technologischen Träger der digitalen
Identität. Diese Aufgaben sollen nicht-staatliche Anbieter übernehmen, die ihrerseits
jedoch einem staatlichen Anerkennungsverfahren und regelmässigen Kontrollen
unterliegen. Die vorgeschlagene Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt war in vielen
Stellungnahmen Gegenstand von Kritik. So sahen die BDP, die CVP, die Grünen und die
Piratenpartei sowie sieben Kantone die Herausgabe der E-ID grundsätzlich als
Staatsaufgabe, welche nicht – oder zumindest nicht im geplanten Ausmass – an Private
übertragen werden sollte. Während die SP für einen Kompromissvorschlag zwischen
einer vollständigen Auslagerung an die Wirtschaft und einer rein staatlichen Lösung
plädierte, unterstützten die FDP und die GLP sowie 21 Kantone das Konzept des
Bundesrates. Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten wird das EJPD bis
im Sommer 2018 eine Botschaft für das E-ID-Gesetz ausarbeiten. Der Bundesrat hat
bereits angekündigt, an der im Vorentwurf enthaltenen Kooperation von staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren festzuhalten. Seiner Ansicht nach könnten so einerseits
die besten Voraussetzungen für eine praxistaugliche und konsumentenfreundliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2017
KARIN FRICK
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Anwendung geschaffen und andererseits die nötige Flexibilität für technologische
Veränderungen erreicht werden. 8

Die Motion der FDP-Fraktion, welche im Zusammenhang mit der Erarbeitung des E-ID-
Gesetzes eine Reihe an Forderungen an den Bundesrat stellte, wurde in der
Frühjahrssession 2018 auch vom Ständerat stillschweigend angenommen. 9

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ELIA HEER

Mit der Botschaft zum E-ID-Gesetz beantragte der Bundesrat die Abschreibung der
Motion der FDP-Fraktion, mit deren Annahme das Parlament drei Forderungen
betreffend die Interoperabilität, die Sicherheit und die Priorisierung der E-ID an den
Bundesrat gerichtet hatte, die er bei der Ausarbeitung des Gesetzes zu berücksichtigen
habe. Der Bundesrat erachtete das Anliegen der Motion durch seinen Entwurf für das
E-ID-Gesetz als erfüllt. Im Zuge der Beratung des E-ID-Gesetzes folgten die beiden Räte
dem Antrag des Bundesrates und schrieben die Motion im Frühjahr bzw. Sommer 2019
ab. 10

MOTION
DATUM: 04.06.2019
ELIA HEER

In der Vernehmlassung wurde das Vorhaben des Bundesrates, einen nationalen
Adressdienst (NAD) zu schaffen, mehrheitlich befürwortet. Von den 55 eingegangenen
Vernehmlassungsantworten äusserten sich 35 positiv zum Vorentwurf, darunter 21
Kantone sowie die BDP, die SP und die SVP. Zehn Teilnehmende positionierten sich
nicht eindeutig oder zogen ein gemischtes Fazit, wobei nicht der Nutzen des Dienstes,
sondern dessen konkrete Ausgestaltung in Frage gestellt wurde. Zu dieser Gruppe
zählten die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Graubünden, die CVP, der Gemeinde-
und der Städteverband sowie der Gewerbeverband. Überwiegend ablehnend äusserten
sich ebenfalls zehn Teilnehmende, darunter die Kantone Tessin und Waadt sowie die
FDP. Während einige Organisationen die Notwendigkeit des neuen Registers in Frage
stellten und Datenschutzbedenken äusserten (SKS, HEV, Privatim, Centre Patronal),
forderte auf der anderen Seite der Verband der Einwohnerdienste die Schaffung eines
zentralen Einwohnerregisters, das alle Daten der Einwohnerregister umfasst und nicht
nur die Wohnadressen.
Die Stellungnahmen hätten insgesamt bestätigt, dass der geplante nationale
Adressdienst einem Bedürfnis entspreche, gab der Bundesrat im Dezember 2020 per
Medienmitteilung bekannt. Mit dem NAD sollen Schweizer Behörden die Wohnadresse
der Einwohnerinnen und Einwohner auch über Kantonsgrenzen hinweg suchen und
bestehende Adressdaten aktualisieren können. Das geplante Adressdienstgesetz (ADG)
enthält die gesetzliche Grundlage für einen solchen Dienst und soll unter anderem den
Inhalt, die Zugriffsmöglichkeiten und den Datenschutz regeln.
Die Vernehmlassungsergebnisse veranlassten den Bundesrat dazu, das Vorhaben
weiterzuverfolgen, aber zuvor noch einige aufgeworfene Fragen zu klären. Er kündigte
an, die Datenschutzbestimmungen und die Regelung der Datenhoheit zu präzisieren
sowie die Abfragemöglichkeiten und die Rolle der Kantone und Gemeinden noch
vertieft zu prüfen. Überdies wolle er bereits vor der Inbetriebnahme des NAD geklärt
haben, ob und mit welchen zusätzlichen Datenquellen von Bund, Kantonen oder
Gemeinden die Aktualität der bereitgestellten Daten verbessert werden könnte. Die
Regierung beauftragte das EDI, die notwendigen Abklärungen zu treffen und
anschliessend eine Botschaft auszuarbeiten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2020
KARIN FRICK

In der Volksabstimmung vom 7. März 2021 wurde das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) mit 64.4 Prozent Nein-Stimmen schweizweit
wuchtig abgelehnt. Kein Kanton stimmte dem Gesetz zu; den höchsten Ja-Anteil
erzielte es im Tessin mit 44.2 Prozent. Am deutlichsten fiel die «Ohrfeige», wie die
Presse das Resultat vielfach betitelte, im Kanton Basel-Stadt aus, wo sich nur 29.3
Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Die Stimmbeteiligung lag
schweizweit bei 51.3 Prozent.
Das ausgesprochen klare Nein bedurfte in den Medien denn auch nicht langer
Interpretation: «Durchgefallen» lautete das Verdikt im St. Galler Tagblatt und im
«Corriere del Ticino»; die Stimmbevölkerung habe die E-ID «versenkt», urteilten die
Westschweizer Zeitungen «La Liberté», «L'Express» und «Le Nouvelliste». Wahlweise
als «Schlappe», «Klatsche», «Abfuhr», «Bruchlandung» oder «Debakel» wurde das
Resultat in verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen bezeichnet. Im Hinblick auf die
vorgesehene Lösung mit privaten E-ID-Anbieterinnen und -Anbietern erkannte die NZZ
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darin ein «Misstrauensvotum gegen die Banken, Versicherungen und bundeseigenen
Unternehmen», die sich im Konsortium SwissSign zusammengeschlossen und auf die
Herausgabe der E-ID vorbereitet hatten.
Einig waren sich das unterlegene Befürwortendenlager und die siegreiche Gegnerschaft
darin, dass sich das Votum nicht gegen die Idee einer E-ID an sich richtete – von der
Notwendigkeit einer solchen im digitalen Zeitalter zeigten sich alle überzeugt –,
sondern gegen die Ausgestaltung mit privaten Anbieterinnen und Anbietern. «Das
Misstrauen gegenüber einer nicht staatlichen Lösung reichte weit ins bürgerliche Lager,
obwohl die offiziellen Parteidevisen jeweils eindeutig schienen», resümierte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» fasste zusammen: «Alle wollen die E-ID – aber vom
Staat!»
So kündigte die Contra-Seite bereits am Abstimmungssonntag an, im Parlament
schnellstmöglich auf ein neues Projekt mit einer staatlichen E-ID hinarbeiten zu wollen.
SP, Grüne und GLP wollten in der Folgewoche zwei entsprechende Vorstösse
einreichen, liess die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti in der NZZ verlauten. Die für
das gescheiterte Gesetz zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wollte ihrerseits
dem Bundesrat ein Aussprachepapier vorlegen, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden, wie sie gegenüber den Medien bekanntgab. Es sei nun wichtig, dass die
Regierung und die Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ernst
nehmen würden. Unterdessen bedeute das Abstimmungsresultat aber nicht, dass eine
rein staatliche Lösung automatisch eine Mehrheit erzielen würde, gab sie zu Bedenken.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.29%
Ja: 984'574 (35.6%)
Nein: 1'778'196 (64.4%)

Parolen:
– Ja: EVP (2*), FDP, KVP, Mitte (Junge Mitte: 2*), SVP (2*; JSVP: 1*); KdK, SGV, SSV,
Economiesuisse, SAV, SGV, Baumeisterverband, Swissmem, SwissICT, SwissBanking, VöV
– Nein: EDU, GLP (6*; JGLP: 1*), GP (1*), PdA, Piratenpartei, SD, SP (1*); SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Syndicom, Schweizerischer Seniorenrat, Schweizerischer Verband
für Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz (VASOS)
– Stimmfreigabe: Pro Senectute
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 12

Drei Tage nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung am 7. März 2021 das E-ID-Gesetz
an der Urne verworfen hatte, reichten Verfechterinnen und Verfechter einer
staatlichen Lösung aus allen politischen Lagern sechs gleichlautende Motionen für eine
«vertrauenswürdige staatliche E-ID» ein. Gerhard Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz
Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo.
21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128) sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo.
21.3129) argumentierten übereinstimmend, die Volksabstimmung habe deutlich gezeigt,
dass sich die Bevölkerung eine E-ID wünsche, aber deren Herausgabe und Betrieb nicht
privaten Unternehmen überlassen werden dürfe. Nur wenn der Staat dafür zuständig
sei, könne die E-ID Vertrauen und Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer geniessen.
Die Vorstösse enthielten demzufolge den Auftrag an den Bundesrat, eine staatliche E-ID
zu schaffen, die insbesondere die Grundsätze der «privacy by design», der
Datensparsamkeit und der dezentralen Datenspeicherung einhalten soll.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
interpretierte das Abstimmungsresultat gleich wie die Motionärinnen und Motionäre
und erklärte, der Bundesrat wolle so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag für eine
E-ID präsentieren. Ende Mai habe er deshalb das EJPD bereits mit der Ausarbeitung
eines Grobkonzepts beauftragt. Die daraus resultierende Auslegeordnung
verschiedener staatlicher Lösungsansätze befinde sich momentan in öffentlicher
Konsultation. Basierend darauf wolle der Bundesrat voraussichtlich Mitte 2022 ein
neues E-ID-Gesetz in die Vernehmlassung schicken, führte die EJPD-Chefin im
Nationalratsplenum aus.
Für etwas Dissonanz in all dem Einklang sorgte Jean-Luc Addor (svp, VS), der die
Vorstösse bekämpfte. Er sah den Ursprung des Misstrauens vonseiten der
Stimmbevölkerung nicht in der privatwirtschaftlichen Natur des abgelehnten
Vorschlags, weshalb es die falsche Schlussfolgerung sei, nun alles dem Staat überlassen
zu wollen. Auch die Zentralisierung und der Datenschutz seien wichtige Fragen für die
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Konzeption der E-ID. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, dass der Bund auch kein
«unerschütterliches Vertrauen» bei der erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten
geniesse. Ausserhalb seiner eigenen Fraktion verfing die Kritik Addors allerdings nicht.
Die grosse Kammer nahm die sechs Motionen in der Herbstsession 2021 mit 145 zu 39
Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Ausser der SVP stimmten alle Fraktionen geschlossen
dafür. 13

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Stadt Bern sorgte die Zukunft des autonomen Kulturzentrums Reitschule erneut
für heisse Köpfe. Der Gemeinderat erklärte die im Vorjahr eingereichte Initiative
«Reitschule für alle», welche das Objekt in ein Einkaufszentrum mit kultureller
Nebennutzung umwandeln möchte, wegen des erwarteten hohen
Verkehrsaufkommens aus Umweltschutzgründen für ungültig. Er beantragte dem
Stadtparlament einen Kreditrahmen von CHF 7,74 Mio. für die Sanierung der Dächer
und Fassaden des Kulturzentrums. Gegen den Willen der FDP, der SVP und der
Rechtsbürgerlichen wurde dieser Antrag mit 47 zu 20 Stimmen deutlich angenommen,
worauf der Gemeinderat die Volksabstimmung darüber auf Mitte Juni festsetzte.
Wenige Tage später erklärte der Regierungsstatthalter die vom Gemeinderat
abgeschmetterte Initiative jedoch für zumindest teilweise genehmigungsfähig. Nach
Auffassung der Initianten bedeutete dieser Entscheid, dass der Kredit bis zur
Abstimmung über ihr Begehren sistiert werden müsse, weshalb sie beim Statthalteramt
erneut Beschwerde einreichten, diesmal gegen den vom Gemeinderat vorgesehenen
Abstimmungstermin. Dieses befand, eine rasche Sanierung sei – ungeachtet der
künftigen Nutzung – für den jetzigen Betrieb der Reitschule aus Sicherheitsgründen
unabdingbar und liess die rechtsbürgerlichen Initianten diesmal abblitzen. Die Berner
Bevölkerung nahm die Sanierungsinitiative an, allerdings mit dem hauchdünnen
Vorsprung von 85 Stimmen. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.06.1999
MARIANNE BENTELI

Der vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für ein
Kulturgütertransfer-Gesetz zur Umsetzung der UNESCO-Konvention von 1970 über
Massnahmen zur Verhinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und
Eigentumsübertragung von Kulturgütern, die sowohl irreparable Schäden am Kulturerbe
einzelner Länder als auch den Handel im Dunstkreis des organisierten Verbrechens
verhindern will, war heftig umstritten. Widerstand meldeten Kunsthandelskreise sowie
die FDP und die SVP im Namen der Gewerbefreiheit an, während die SP, die CVP und
die meisten Kantone das Gesetz als gutes Mittel erachteten, damit die Schweiz nicht zur
Drehscheibe für illegal erworbenes Kulturgut verkommt. Mitte November leitete der
Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Ratifikation der UNESCO-Konvention und
zu einem Bundesgesetz über den Kulturgütertransfer zum Schutz von in- und
ausländischen Objekten von archäologischer, ethnologischer oder religiöser Bedeutung
vor Diebstahl, Raubgrabungen und Schmuggel zu. In drei Punkten trug er der Kritik in
der Vernehmlassung Rechnung: er verzichtete auf die geplante Meldepflicht der
Händler für rechtswidrig eingeführte oder gestohlene Ware sowie auf Polizeiaufgaben
der neu zu schaffenden Fachstelle des Bundes; diese sollen Sache des Zolls und der
Strafverfolgungsbehörden bleiben. Zudem bestimmte er, dass Kulturgut aus politisch
unruhigen Staaten erst zurückgegeben werden muss, wenn sichergestellt ist, dass es im
Ursprungsland nicht gefährdet ist. Gegen den Widerstand aus Kunsthandelskreisen hielt
er – analog zur Regelung in den EU-Staaten – aber an einem 30-jährigen Anspruch auf
Rückforderung fest; heute beträgt dieser nach schweizerischem Recht lediglich fünf
Jahre.
Bereits vor Vorliegen der Botschaft deponierte Nationalrat Fischer (fdp, AG) eine
parlamentarische Initiative (01.450) mit einem detaillierten Gegenvorschlag, der aus
Kunsthändlerkreisen stammt; dieser will den verbesserten Schutz für Objekte aus
Raubgrabungen, die Ausdehnung der Rückforderungsfrist und die von der Konvention
postulierte internationale Rechtshilfe verhindern.
Die Schweiz ist heute einer der vier grösste Kunsthandelsplätze der Welt und der
einzige in Europa, der nur eine minimale Reglementierung über Ein- und Ausfuhr von
Kulturgütern kennt. 1993 hatte der Bundesrat die Ratifikation der UNESCO-Konvention
bereits einmal in die Vernehmlassung gegeben, sie dann aber wegen der Opposition des
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Kunsthandels nicht weiter verfolgt. 15

Mit Ausnahme der SVP begrüssten die Parteien mehrheitlich die Stossrichtung des
KFG, übten aber in einzelnen Punkten massive Kritik: So forderte die CVP die
Bündelung der bundesstaatlichen Kulturförderung in einem unabhängigen
Kompetenzzentrum nach dem Modell des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und damit die faktische Abschaffung von
Pro Helvetia. FDP und die Linke hingegen wollten die Autonomie der Kulturstiftung
ausbauen. SP und Grüne verlangten – wie der Dachverband Suisseculture – ein
verbindlicheres Engagement des Bundes und eine bessere soziale Absicherung für
Kulturschaffende. Die Mehrheit der Kulturverbände befürchtete, dass die alle vier Jahre
zu verabschiedenden Schwerpunktprogramme sowie deren Evaluation zu mehr
Bürokratie führten. Die Kulturbeauftragten der Kantone und Städte bedauerten die
fehlende Unterstützung der «Leuchttürme». 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Ende Mai eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019,
welche die Finanzierung der Kulturförderung des Bundes für die anstehende
Beitragsperiode regeln soll. Bis zum Ablauf der Frist gingen 339 Stellungnahmen ein.
Während die  zukünftigen Herausforderungen und die zentralen Handlungsfelder auf
wenig Widerstand stiessen, äusserten die Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf auf
föderalen Aspekten beruhende Bedenken gegenüber dem eingeführten Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik", begrüssten aber im Grunde die verstärkten
Kooperationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Auch die FDP
und die SVP sahen die Kompetenzen der Kantone gefährdet. Die grosse Mehrheit der
eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich mit der Höhe der einzusetzenden Mittel, die
im Vergleich zur Vorperiode eine Erhöhung um 3,4% bedeuten würden, zufrieden.
Demgegenüber wollte die FDP die Mittel auf dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015
belassen, Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangten,
die Erhöhung auf 2,6%, resp. 3% zu beschränken, und die SVP plädierte gar für eine
Kürzung der Mittel. Auf der anderen Seite des Spektrums verlangten SP und Grüne
sowie 24 Kantone, der Schweizerische Video-Verband (SVV) und weitere
Kulturverbände eine Aufstockung der Beiträge in einzelnen Förderbereichen. Auf
grosse Vorbehalte oder gar Ablehnung stiess bei der Mehrheit der stellungnehmenden
Kantone das Vorhaben des Bundes, Werke der Bundeskunstsammlung sowie der
Gottfried-Keller-Stiftung in einer "Virtuellen Nationalgalerie" zu veröffentlichen.
Während die Kantone Waadt und Wallis sich daran störten, dass die virtuelle Plattform
nur Werken der Bundeskunstsammlung offen stehen sollte, würden es zahlreiche
weitere Kantone - darunter insbesondere die Innerschweiz - vorziehen, wenn man die
Werke in einem physischen Museum betrachten könnte. Der Kanton Zürich lehnte das
Vorhaben unter anderem aus dem Grund ab, dass die beiden Kunstsammlungen
grössere Lücken aufweisen würden. Betreffend verstärkter Förderung der
musikalischen Bildung, die Volk und Stände im September 2012 mit Annahme des
Bundesbeschlusses über die Jugendmusikförderung gefordert hatten, gingen die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen vielen gewichtigen Vernehmlassern zu wenig
weit. Neben verschiedenen Verbänden forderten auch Grüne, SP, GLP und CVP ein
separates Rahmengesetz für die musikalische Bildung. Auf der anderen Seite
erachteten ebenso viele Vernehmlasser die im Entwurf zur Kulturbotschaft enthaltenen
Bestimmungen diesbezüglich als zu weitgehend und zu konkret. 17
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Ende November präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Förderung der Kultur
für die nächste Kreditperiode (Kulturbotschaft 2016-2020). Im Vergleich zur ersten
Kulturbotschaft 2012-2015 wurde die Kreditperiode, wie bereits in der Vernehmlassung
angekündigt, aufgrund besserer Abstimmung mit anderen mehrjährigen
Finanzierungsbeschlüssen um ein Jahr verlängert. Aufgrund verschiedener
Entwicklungen der Moderne, namentlich der Globalisierung, Digitalisierung und
Urbanisierung, sieht sich der Bundesrat veranlasst, im Sinne einer "Nationalen
Kulturpolitik" die Zusammenarbeit zwischen allen Staatsebenen zu verstärken, um
diesen Herausforderungen geschlossen entgegenzutreten. Da der Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik" bei vielen Vernehmlassern, insbesondere bei den Kantonen,
auf föderal motivierte Bedenken stiess, konkretisierte der Bundesrat in der definitiven
Botschaft die "Nationale Kulturpolitik" als von allen Staatsebenen in Zusammenarbeit
getragene Aufgabe, wobei die Kulturhoheit der Kantone jedoch gewahrt werden soll.
Der Bundesrat plant, seine Fördermassnahmen auf den drei Handlungsachsen
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"Kulturelle Teilhabe", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und "Kreation und Innovation"
auszurichten.
Bei der ersten Handlungsachse will der Bundesrat die Teilhabe von Personen
verschiedenster Kulturen am kulturellen Leben fördern sowie die musikalische Bildung
verstärken, was aufgrund der Annahme des direkten Gegenentwurfs zur
zurückgezogenen Volksinitiative "jugend+musik" einem Bedürfnis der Bevölkerung
entspricht. In diesem Zusammenhang soll das neue Programm "Jugend und Musik" ins
Leben gerufen werden, welches analog dem Programm "Jugend und Sport" ausgestaltet
sein soll. Weiter gedenkt der Bund, seine Leseförderung auszubauen, was neu auch die
Unterstützung von Einzelvorhaben, wie etwa die Organisation von Lesetagen,
ermöglichen soll. Zu guter Letzt soll die Bundeskunstsammlung online und digital
zugänglich gemacht werden, obwohl die Idee einer "Virtuellen Nationalgalerie" in der
Vernehmlassung bei vielen Kantonen auf Kritik gestossen war.
Betreffend "Gesellschaftlichem Zusammenhalt" liegt ein Schwerpunkt auf Massnahmen
zur Unterstützung der sprachlichen Vielfalt, was unter anderem durch Förderung der
dritten Landessprache ausserhalb der italienischsprachigen Schweiz sowie generell
durch verstärkten schulischen Austausch zwischen den Sprachregionen erreicht
werden soll. Ausserdem sollen die Lebensbedingungen von Schweizer Fahrenden und
Angehörigen der jenischen Bevölkerung als kulturelle Minderheit weiterhin verbessert
werden. Bereits durch die Kulturbotschaft 2012-2015 bemächtigt, unterstützte der
Bundesrat die "Radgenossenschaft der Landstrasse" und die Stiftung "Zukunft für
Schweizer Fahrende", was jedoch nicht sonderlich zur Verbesserung der Lage
beigetragen hatte. Obwohl die Zahl der Standplätze in der betreffenden Periode von 11
auf 15 angestiegen war, nahm die Zahl der Durchgangsplätze von 51 auf 45 ab. Darüber
hinaus verknappt sich die Raumsituation aufgrund kürzlich erfolgter Zunahme
ausländischer Durchreisender, namentlich Angehörigen der Sinti und Roma. Auch die
Europäische Kommission gegen Rassismus (ECRI) zeigte sich besorgt über die
ausbleibenden Verbesserungen und empfahl in ihrem Bericht vom September 2014, die
Raumsituation möglichst rasch zu verbessern und etwas gegen die in der Bevölkerung
herrschende Intoleranz und Ablehnung gegenüber Fahrenden und Jenischen zu
unternehmen. Im Rahmen der neuen Kulturbotschaft will der Bundesrat in diesen
Bereichen aktiv werden.
Um kulturelle "Kreation und Innovation" zu fördern, sieht der Bundesrat verschiedene
Massnahmen vor. Eine der Massnahmen umfasst die Schaffung von finanziellen
Anreizen, damit Schweizer Filme und Koproduktionen mit dem Ausland vermehrt in der
Schweiz realisiert werden können. Hierzu soll das Programm "Filmstandort Schweiz"
(FiSS) geschaffen werden.
Die beantragten finanziellen Mittel für die gesamte Kreditperiode belaufen sich auf CHF
1,12 Mrd., womit der Betrag die vorgesehenen Mittel in der Finanzplanung des Bundes
um 6,2% oder CHF 65,1 Mio. übersteigt. Der jährliche Betrag ist somit auch um
durchschnittlich 3,4% höher als der während der Kulturbotschaft 2012-2015
gesprochene. Hier unternahm der Bundesrat trotz gewichtiger Kritik von Seiten der
Economiesuisse, des SGV sowie der beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP keine
Änderungen im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage. 18

Zeitgleich mit seiner Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz
des Unterwasser-Kulturerbes hatte der Bundesrat im November 2018 auch seine
Botschaft zur Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den
Wert des Kulturerbes verabschiedet. Das auch als «Konvention von Faro» bekannte
Abkommen setzt das Kulturerbe in den Fokus, welches für die Förderung von kultureller
Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung in der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt eine
bedeutende Ressource darstellt. Das 2005 vom Europarat verabschiedete und zur
Unterzeichnung und Ratifikation aufgelegte Abkommen ist am 1. Juni 2011 in Kraft
getreten und seither von 18 Staaten ratifiziert und von 5 weiteren Staaten unterzeichnet
worden. Mit dem Abkommen werden die Staaten dazu aufgefordert,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kulturerbe zu mehr Aufmerksamkeit
verhelfen und sowohl den Zugang dazu stärken als auch die Teilhabe daran einer
breiteren Öffentlichkeit ermöglichen. Konkrete Ziele für die kulturelle Nachhaltigkeit im
Schweizer Kontext wurden erstmals im Rahmen der «Strategie Nachhaltige Entwicklung
2016–2019» und mit den drei Handlungsachsen der Kulturbotschaft 2016–2020
definiert. Ausgehend von einem relativ breit gefassten Kulturbegriff inkludiert das
Abkommen sowohl materielle als auch immaterielle und digitale Erscheinungsformen
des Kulturerbes. Hinsichtlich der Umsetzung der Konvention wird den beitretenden
Staaten grundsätzlich ein grosser Handlungsspielraum gewährt, wobei im Falle der
Schweiz auf der rechtlichen Ebene keine Anpassungen erforderlich sein werden. Der
Bundesrat sah in der Ratifikation des Abkommens eine sinnvolle Ergänzung der bereits

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.23 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bestehenden Übereinkommen des Europarates im Bereich der Kulturpolitik und einen
idealen Verweis auf die Bedeutung «zeitgemässer Ansätze wie einer partizipativen und
transparenten Gouvernanz, der Förderung von Bottom-Up-Prozessen sowie des
systematischen Einbezugs digitaler Medien».
Dass die Vorlage einen breiten Rückhalt zu erwarten hat, hatte sich bereits in der
Vernehmlassung gezeigt: 46 der eingegangenen 51 Stellungnahmen hatten sich deutlich
für eine Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Wie bereits beim
Übereinkommen zum Schutz des Unterwasser-Kulturerbes hatten sich lediglich der
Kanton Schwyz, die SVP und die beiden  Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV
gegen die Vorlage gestellt. Ergänzend hatte die FDP verkündet, dass sie erhebliche
Zweifel am Nutzen der Konvention hege. 19

Ende Mai 2019 schickte der Bundesrat den Entwurf zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) in die Vernehmlassung. Bis zur
Vernehmlassungsfrist am 20. September 2019 gingen insgesamt 305 Stellungnahmen
ein, die sechs Kernthemen fokussierten: die Umsetzung der Kulturbotschaft
2016–2020, die Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes, die Weiterentwicklung
von (bestehenden) Massnahmen, die Revision des Filmgesetzes und die Finanzmittel zur
Umsetzung der Kulturbotschaft 2021–2024.
Die Umsetzung der Kulturbotschaft 2016–2020 wurde in einer deutlichen Mehrheit der
Stellungnahmen – wobei sich viele Rückmeldungen erst gar nicht zu diesem Punkt
äusserten – positiv bewertet, auch wenn einige Teilnehmende Kritik an der durch
finanzielle Kürzungen und das Stabilisierungsprogramm erschwerten Umsetzung
einzelner Massnahmen übten. Die wenigen Stellungnahmen mit grösseren Vorbehalten
machten insbesondere geltend, dass in der aktuellen Förderperiode zu wenig auf die
Krise des Journalismus oder auf Menschen mit Behinderungen eingegangen worden
sei.
Die Beibehaltung der drei bestehenden Handlungsachsen der Kulturpolitik (kulturelle
Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation) fand, gerade
im Sinne der angestrebten Kontinuität und Verlässlichkeit, ebenfalls breite Zustimmung.
Auch der in diesem Zusammenhang neu eingeführte Akzent der «Digitalisierung» wurde
mehrheitlich befürwortet, wenn auch vereinzelt mit Bedenken: Während einige
Rückmeldungen das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie bemängelten
und für mehr Kohärenz in diesem Bereich eine solche auch explizit forderten, kam von
Seiten des SSV und der SAB die Forderung nach einer vorrangigen Evaluation der bereits
getroffenen Massnahmen. Organisationen wie der SBVV oder die SKKB befürworteten
den Akzent auf der Digitalisierung, ermahnten aber zugleich, dass dieser nicht zu Lasten
der analogen und physischen Objekte gehen dürfe. Lediglich die SVP stand dem Akzent
auf der Digitalisierung gänzlich ablehnend gegenüber, da die Digitalisierung ihrem
Befinden nach «mit Kultur weder direkt noch indirekt» etwas zu tun habe.
Die zwölf Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur wurden überwiegend positiv
beurteilt, wobei zu einzelnen Massnahmen kritische Töne bzw. Anpassungsvorschläge
geäussert wurden: Während die Ansätze zur Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Kulturbereich, zur Kunstvermittlung oder zu den Halteplätzen für Jenische,
Sinti und Roma sowie nationale und internationale Austausch- und
Kooperationsbestrebungen von allen Teilnehmenden befürwortet wurden, gab es bei
der Entwicklung der musikalischen Bildung einzelne Einwände. Auch wenn die Mehrheit
die Stärkung des Programms «Jugend und Musik» befürwortete, monierte der Kanton
Waadt die Qualitätsanforderungen des Programms und stellte das Modell der
Talentförderung («Talentkarte») in Frage; andere Kantone sowie Organisationen
hingegen forderten die Berücksichtigung kantonaler Talentförderungsprogramme, um
eine Koordination zu ermöglichen. Grosse Vorbehalte seitens einer Mehrheit der
Teilnehmenden bestanden hingegen bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur
Baukultur, trotz grundsätzlicher Zustimmung zum «Konzept Baukultur». Eine Mehrheit
der Kantone sowie die SAGW und die EDK betonten, dass die neue Strategie zur
Förderung der Baukultur – diese wird voraussichtlich Anfang 2020 vom Bundesrat
verabschiedet werden – nicht zu Lasten der Aufgaben in den Bereichen Kulturerbe,
Archäologie und Denkmalpflege gehen dürfte. Teilnehmende aus den Bereichen der
Denkmalpflege und der Architektur bemängelten, dass die geplante Strategie
ausschliesslich zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur diene. 
Die Revision des Filmgesetzes (FiG) wurde kontrovers beurteilt: Während sämtliche
Kantone und die Mehrheit der Parteien sowie Kulturverbände die neu vorgeschlagenen
Verpflichtungen für Online-Filmeanbieter (Investitionspflicht und Quote für
europäische Filme) befürworteten, plädierte die SRG für eine Ausdehnung der
Investitionspflicht auf ausländische Veranstalter mit Werbefenstern in der Schweiz. Die
FDP, die SVP, der Schweizerische Gewerbeverband sowie Vertretungen der
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Telekommunikationsbranche lehnten die Neuerungen gänzlich ab, schlossen gar ein
diesbezügliches Referendum nicht aus. Die Kritiker monierten die mangelnde
Verfassungskonformität einer solchen Ausdehnung und bezweifelten die
Durchsetzbarkeit der neuen Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im
Ausland, was zu einer Benachteiligung der inländischen Konkurrenz führen könne. Die
FDP nahm, nebst dem Kanton Zürich, dem Städteverband und der Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete, auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem vorgesehenen
Ausschluss kommerziell tätiger Unternehmen von der Filmkulturförderung ein, während
diese Massnahme von den restlichen 25 Kantonen sowie der BDP, der CVP, der GP und
der SP durchaus begrüsst wurde.
Die vom Bundesrat zur Umsetzung der Kulturpolitik beantragten Finanzmittel betrugen
insgesamt CHF 942.8 Mio., was einer Mittelaufstockung von rund CHF 35.4 Mio. bzw.
einem Wachstum von durchschnittlich 2.9 Prozent pro Jahr entspricht (einschliesslich
einer Teuerung von 1 Prozent). Diese Werte stiessen bei der CVP und dem SGV auf
ungeteilte Zustimmung, wurden aber wiederum von der FDP, der SVP und dem
Gewerbeverband als zu hoch erachtet. Eine grosse Mehrheit begrüsste zwar die
vorgesehene Mittelaufstockung, beantragte aber zugleich eine Erhöhung des
Gesamtfinanzrahmens.
Im Rahmen weiterer vorgeschlagener Gesetzesanpassungen gab einzig die vorgesehene
Streichung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern zu reden: GP, SP, der Städteverband,
diverse Kulturverbände sowie die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn und
offensichtlich der Kanton Bern lehnten diese Massnahme deutlich ab. 20

Der Bundesrat verabschiedete im September 2020 die Botschaft zum neuen
Gesetzesentwurf, der den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen neu regeln und
schweizweit vereinheitlichen soll. Der erste Entwurf war bereits im März 2019
veröffentlicht und bis Juni 2019 in die Vernehmlassung geschickt worden, an welcher
insgesamt 88 Akteure partizipiert hatten. Grundsätzlich stimmten die
Vernehmlassungsteilnehmenden der Richtung des Gesetzes sowie der geplanten
Koregulierung durch die Akteure der Film- und Videospielbranche und den Staat zu. So
unterstützten 24 Kantone, die SODK, deren fachtechnische Konferenz für Kinder- und
Jugendpolitik (KKJP) sowie die Mehrheit der Wirtschaftsverbände und Organisationen
im Bereich Film und Videospiel die Vorlage. Völlig abgelehnt wurde sie hingegen von
den Kantonen Schwyz und Zug, da das Gesetz nicht genug Massnahmen im Bereich des
Online-Handels sowie bei Abruf- und Plattformdiensten enthielt, obwohl dort der
grösste Handlungsbedarf gegeben sei. Auch die SVP, die FDP und der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) sprachen sich gegen die Vorlage aus, da in ihren Augen die
Erziehungsberechtigen beim Thema Jugendschutz in der Verantwortung stünden.
Prinzipiell befürwortet wurde die Vorlage von der CVP und der SP, wobei Erstere jedoch
die Eignung des Lösungsansatzes in Frage stellte und Letztere eine noch stärkere
staatliche Regulierung begrüsst hätte. Auf Grund der Rückmeldungen der
Vernehmlassungsteilnehmenden nahm der Bundesrat kleinere Anpassungen am
Vorentwurf vor, etwa indem er Werbefilme explizit aus der Regelung ausschloss.
Hingegen sollten Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person Zugang zu sonst
unerlaubten Inhalten bekommen, sofern die Begleitperson mindestens 10 Jahre älter ist
und das Mindestalter um höchstens 2 Jahre unterschritten wird. Ausserdem werden die
Anbieterinnen und Anbieter von Abruf- und Plattformdiensten dazu verpflichtet,
Massnahmen für den Jugendschutz im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu treffen. Eine
abschliessende Alterskontrolle sei hier nicht realistisch, da nicht kontrolliert werden
könne, wer letztendlich die Inhalte konsumiere. Dies zu überprüfen falle in den
Verantwortungsbereich der Erziehungsberechtigten. Zukünftig sollen bei der
Erarbeitung der Jugendschutzregelung im Rahmen der neu gebildeten
Jugendschutzgruppen überdies Expertinnen und Experten miteinbezogen werden
müssen. 21
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Die beiden Kammern beugten sich in der Herbstsession 2021 über die
Differenzbereinigung zur Revision des Filmgesetzes (Lex Netflix), die in derselben
Session auch gelang. Damit fand die Debatte nach fast einem Jahr ein Ende – als mit
Abstand letzte der verschiedenen Vorlagen zur Kulturbotschaft 2021-2024.

Der Nationalrat, welcher als erster an der Reihe war, befasste sich mit vier
bestehenden Differenzen zur ständerätlichen Version des Gesetzes. Mit der
Begründung, dass der vorgeschlagene Kompromiss für alle Beteiligten ausgewogen sei
und eine gute Stärkung des Schweizer Films ermögliche, schloss sich die Mehrheit der
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WBK-NR in allen offenen Punkten dem Ständerat an. 

Die erste Differenz bezog sich auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Höhe der
Investitionspflicht. Damit würden neu auch Online-Plattformen, wie etwa Netflix,
verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz ihres in der Schweiz erreichten Bruttogewinns
in Schweizer Filme zu investieren. Die Frage war nun, wie hoch dieser Ansatz festgelegt
werden sollte. Der Nationalrat hatte sich in der Herbstsession 2020 auf 1 Prozent
geeinigt, was durch den Ständerat wieder rückgängig gemacht worden war. Dieser
entschied in der Sommersession 2021, dem Entwurf des Bundesrates zu folgen, und
verlangte eine Abgabe von mindestens 4 Prozent. Da dadurch inländische und
ausländische TV-Stationen gleiche Bedingungen hätten und der Schweizer Film
nachhaltig unterstützt und gefördert werden könnte, unterstützte die Mehrheit der
WBK-NR mit 14 zu 10 Stimmen den Ständerat. Eine Kommissionsminderheit, angeführt
von Peter Keller (svp, NW), forderte die Senkung der Investitionspflicht von 4 auf 2
Prozent. Der Schweizer Film werde bereits stärker gefördert als früher, 2013 mit rund
CHF 100 Mio. und heute gemäss NZZ bereits mit bis zu CHF 150 Mio. jährlich. Mit
diesem Gesetz würden nun ausländische Anbietende und Streaming-Dienste
verpflichtet, den Schweizer Filmsektor «zwangsweise mit[zu]subventionieren», was
einem liberalen Verständnis des Marktes mehr als widerspreche, wie Keller seine
Minderheit begründete. Ausserdem warf er die Frage in den Raum, ob die Probleme
beim Schweizer Film wirklich darauf zurückzuführen seien, dass dieser zu wenig Geld
bekomme, oder nicht eher zu viel erhalte. «Wenn man der Katze jeden Tag ein Whiskas
hinstellt, geht sie nicht mehr jagen. Staatsknete macht träge.» Mit 119 zu 71 Stimmen
entschied der Nationalrat jedoch, der Kommissionsmehrheit und somit dem Entwurf
des Ständerates zu folgen und die Investitionspflicht auf 4 Prozent anzusetzen. Die
Fraktionen der SP und der Grünen stimmten geschlossen, die Fraktionen der Mitte und
der Grünliberalen mit einer klaren Mehrheit für, die SVP-Fraktion geschlossen gegen die
Kommissionsmehrheit. Die Fraktion der FDP.Liberalen zeigte sich stark gespalten, so
stimmten 15 Mitglieder für den Mehrheitsantrag und 14 für die Minderheit Keller.

Als zweiter Punkt wurde die Frage diskutiert, welche Firmen von dieser
Investitionspflicht ausgenommen werden sollen. Hier hatte der Nationalrat im Herbst
2020 beschlossen, dass nebst der SRG auch regionale TV-Anbietende sowie
Kabelnetzbetreibende von dieser Regelung ausgeschlossen bleiben sollen. Dem
widersprach jedoch der Ständerat im Sommer 2021, welcher nebst der SRG keine
weiteren Ausnahmen ins Gesetz aufnehmen wollte. Auch hier folgte die
Kommissionsmehrheit mit 13 zu 10 Stimmen dem Ständerat. Regionale Anbietende
seien gar nicht von dieser Regelung betroffen, da diese sehr oft gar keine Filme zeigen
würden, was eine Ausnahme für diese Fälle obsolet mache, so Matthias Aebischer (sp,
BE) für die Kommissionsmehrheit im Rat. Eine Minderheit Kutter (mitte, ZH) verlangte
Festhalten an dem Entwurf des Nationalrates. Schnelles Internet in allen Landesteilen
sei ein extrem wichtiges Anliegen, welches auch der Bundesrat unterstütze. Ziel solle
sein, Kabelnetzbetreibende dabei zu unterstützten, den dafür nötigen Ausbau so
schnell wie möglich zu erreichen. Mit dieser Investitionspflicht werde diesen aber ein
riesiger Stein in den Weg gelegt, weshalb Kabelnetzbetreibende im Interesse aller aus
dieser Regelung ausgeschlossen werden sollten, wie der Minderheitensprecher sein
Anliegen begründete. Auch hier folgte der Nationalrat jedoch mit 110 zu 77 Stimmen (bei
3 Enthaltungen) der Kommissionsmehrheit und gab dem Ständerat in diesem Punkt
nach. Die geschlossenen Fraktionen der SP und der Grünen sowie eine klare Mehrheit
der Grünliberalen Fraktion stimmten für die Mehrheitsposition, die SVP-Fraktion, etwa
die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie ein Drittel der Mitte-Fraktion sprachen
sich für den Minderheitsantrag Kutter aus. 

Die dritte Differenz drehte sich um Werbeleistungen zur Bewerbung von Schweizer
Filmen und deren Anrechenbarkeit an die Investitionspflicht. Gemäss geltendem Recht
können private TV-Sender den Schweizer Film in Form von Werbeminuten statt mit
Geld unterstützen. Die offene Frage war nun, wie hoch der Werbebetrag sein darf, der
an die Investitionspflicht angerechnet werden kann. Während der Bundesrat in seiner
Botschaft vorsah, diese Möglichkeit der Anrechenbarkeit ganz abzuschaffen, hatte der
Nationalrat eine Anrechenbarkeit von Werbeminuten im Umfang von bis zu CHF 1 Mio.
vorgesehen. In der Differenzbereinigung setzte sich die nationalrätliche
Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgend für eine Anrechnung eines Betrags bis
CHF 500'000 ein. Eine Kommissionsminderheit Kutter verlangte hingegen Festhalten an
der vorher im Rat gefassten Position (CHF 1 Mio.). Kutter argumentierte damit, dass
auch private Sender zunehmend mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hätten und alles
andere als in Geld schwimmen würden. Der von der Kommissionsmehrheit berechnete
Rückgang der Unterstützungszahlungen für den Schweizer Film von CHF 18 auf CHF 14
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Mio. erachtete Kutter als vertretbaren Kompromiss. Stattdessen würden in Zukunft die
Investitionen der Streaming-Anbietenden massiv zunehmen, was diesen Rückgang mehr
als kompensieren werde. Der Nationalrat folgte aber auch hier mit 106 zu 85 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) wieder der Kommissionsmehrheit. Erneut stimmten die SP- und die
Grüne Fraktion geschlossen für die Kommissionsmehrheit, die SVP-Fraktion
geschlossen für die Kommissionsminderheit. Die Grünliberale Fraktion sprach sich
mehrheitlich für den Mehrheitsantrag aus, während sich die FDP.Liberalen-Fraktion
und die Mitte-Fraktion auch in dieser Frage gespalten zeigten. 

Zu guter Letzt hatte das Parlament auch über eine von Christian Wasserfallen (fdp, BE)
angeführte Minderheit zu befinden, der die gesamte «Lex Netflix», also jegliche
Investitionspflicht, streichen wollte. Er argumentierte, dass es nicht zielführend sei,
sich als kleine Schweiz mit Anbietenden wie Netflix anzulegen. Vielmehr sollte sich der
Schweizer Filmsektor mit den Produzentinnen und Produzenten in Verbindung setzen
und Kollaborationen anstreben, um von deren grossen Reichweite zu profitieren. Auch
er betonte, dass die derzeitige Unterstützung in der Höhe von CHF 150 Mio. vom BAK,
den Kantonen, Städten, Gemeinden und den SRG-Abgaben ausreichend sei. Lieber solle
man sich auf die Qualität des Filmes berufen und bessere Drehbücher schreiben, dann
hätte der Schweizer Film vielleicht auch bessere Chancen auf dem internationalen
Markt, forderte er. Ein Drittel der FDP.Liberalen-Fraktion, die SVP-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der Grünen und der Grünliberalen unterstützten Wasserfallen; mit
121 zu 65 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat den Minderheitsantrag
Wasserfallen ab und hielt an der Lex Netflix fest. 

Da in der Nationalratsdebatte alle inhaltlichen Differenzen beseitigt worden waren, ging
es im Ständerat nur noch um zwei rein sprachliche Anpassungen. Diese wurden von der
kleinen Kammer in der Folge diskussionslos und stillschweigend gutgeheissen.

Damit war die Vorlage nach langen Diskussionen im Oktober 2021 bereit für die
Schlussabstimmungen. Im Nationalrat wurde die «Lex Netflix» mit 124 zu 67 (bei 3
Enthaltungen) angenommen. Die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP stimmten
geschlossen für, die SVP-Fraktion geschlossen gegen den Gesetzesentwurf. Uneinig
waren sich die Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte, wobei jeweils eine Mehrheit
für die Vorlage stimmte. Im Ständerat fand das Gesetz mit 32 zu 8 Stimmen (4
Enthaltungen) deutliche Zustimmung. 22

Die parlamentarischen Beratungen zur Revision des Filmgsetzes (Lex Netflix) und die im
Herbst 2021 gefassten Beschlüsse führten zu medialen Debatten. Insbesondere zum
Beschluss, dass Streaming-Anbietende wie Netflix neu dazu verpflichtet werden sollten,
4 Prozent ihres in der Schweiz erzielten Bruttogewinns in den Schweizer Film zu
reinvestieren, zeigten sich nicht nur im Parlament, sondern auch in der Öffentlichkeit
Meinungen, die weit auseinander gingen.

Seitens der Filmindustrie waren nur positive Stimmen zu hören, welche jedoch nur in
den französischsprachigen Zeitungen Widerhall fanden. Die Filmindustrie sei
erleichtert, dass nun auch der Nationalrat die Investitionspflicht gutgeheissen habe,
welche in anderen Ländern bereits üblich sei. Dies sorge für faire
Wettbewerbsbedingungen für die Industrie, wie Barbara Miller, Präsidentin des
Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS) gegenüber der Zeitung La Liberté
zu Protokoll gab. Jean-Marc Fröhle, Filmproduzent und Co-Präsident der «IG –
Unabhängige Schweizer Filmproduzenten», wies darauf hin, dass Schweizer
Regisseurinnen und Regisseure von internationalen Koproduktionen abhängig seien,
insbesondere bei Serien. Oftmals seien sie nicht in der Lage, mit den in der Schweiz
verfügbaren Mitteln einen unabhängigen Schweizer Film zu produzieren, was sich nun
durch dieses Gesetz ändern werde.

In den Medien mussten die liberalen Parteien Kritik einstecken: Aus liberaler Sicht
spräche alles gegen die «Lex Netflix». Es handle sich dabei um «einen ungeniessbaren
Cocktail aus Heimatschutz, Subventionitis und Bevormundung», schrieb etwa die NZZ.
Da die SVP geschlossen gegen das FiG gestimmt hatte, sei es in den Händen der FDP
und GLP gelegen, diesen «Investitionszwang» aus dem Gesetz zu streichen. Die Genfer
Nationalrätin Simone de Montmollin (fdp, GE) erklärte die Mehrheitsmeinung der FDP
gegenüber Le Temps damit, dass es nicht um Protektionismus gehe, sondern um eine
Harmonisierung mit den Praktiken in den Nachbarstaaten. Grosse Plattformen würden
nur da produzieren, wo sie dazu ermutigt werden.
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Auch die bürgerlichen Jungparteien waren mit der beschlossenen Gesetzesrevision
nicht einverstanden und befürchteten, dass letztendlich die Konsumentinnen und
Konsumenten die Abgaben durch höhere Gebühren tragen müssten. Da die
Gesetzesrevision insgesamt völlig an den Interessen der Jungen vorbei ziele, kündigten
sie noch am Tag der Schlussabstimmung via Twitter an, das Referendum ergreifen zu
wollen, wie die Aargauer Zeitung und die NZZ berichteten. 23
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